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GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 

Betr.: Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer 
VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie 
(EU) 2019/1937 

  

Seite 63, Artikel 11 Absatz 9 

Anstatt: 

"(9) Haben Dritte im Namen der Schwarmfinanzierungsdienstleister fixe Aufwendungen 

verursacht, und sind diese fixen Aufwendungen nicht bereits in den Gesamtaufwendungen 

im Sinne von Absatz 8 enthalten, so ergreifen die Schwarmfinanzierungsdienstleister eine 

der nachfolgend genannten Maßnahmen: 

a) Liegt eine Aufschlüsselung der Aufwendungen dieser Dritten vor, so müssen die 

Schwarmfinanzierungsdienstleister den Betrag der fixen Aufwendungen bestimmen, 

die in ihrem Namen durch diese Dritten entstanden sind, und diesen Betrag zu dem 

sich aus Absatz 8 ergebenden Betrag addieren; 

b) liegt die Aufschlüsselung der Aufwendungen dieser Dritten nicht vor, müssen die 

Schwarmfinanzierungsdienstleister den Betrag der in ihrem Namen durch diese 

Dritten entstandenen Aufwendungen gemäß den Geschäftsplänen der Schwarm-

finanzierungsdienstleister bestimmen und diesen Betrag zu dem sich aus Absatz 8 

ergebenden Betrag addieren." 
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muss es heißen: 

"(9) Haben Dritte im Namen der Schwarmfinanzierungsdienstleister fixe Aufwendungen 

verursacht, und sind diese fixen Aufwendungen nicht bereits in den Gesamtaufwendungen 

im Sinne von Absatz 8 enthalten, so ergreifen die Schwarmfinanzierungsdienstleister eine 

der nachfolgend genannten Maßnahmen: 

a) Liegt eine Aufschlüsselung der Aufwendungen dieser Dritten vor, so müssen die 

Schwarmfinanzierungsdienstleister den Betrag der fixen Aufwendungen bestimmen, 

die Dritte im Namen der Schwarmfinanzierungsdienstleister verursacht haben, und 

diesen Betrag zu dem sich aus Absatz 8 ergebenden Betrag addieren; 

b) liegt die Aufschlüsselung der Aufwendungen dieser Dritten nicht vor, müssen die 

Schwarmfinanzierungsdienstleister den Betrag der durch Dritte im Namen der 

Schwarmfinanzierungsdienstleister verursachten Aufwendungen gemäß den 

Geschäftsplänen der Schwarmfinanzierungsdienstleister bestimmen und diesen 

Betrag zu dem sich aus Absatz 8 ergebenden Betrag addieren." 
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Seite 80, Artikel 19 Absatz 2 

Anstatt: 

"(2) Die Schwarmfinanzierungsdienstleister unterrichten ihre Kunden darüber, dass ihre 

Schwarmfinanzierungsdienstleistungen nicht durch das gemäß der Richtlinie 2014/49/EU 

geschaffene Einlagensicherungssystem geschützt sind und dass übertragbare Wertpapiere 

oder für Schwarmfinanzierungszwecke zugelassene Instrumente, die über ihre Schwarm-

finanzierungsplattform erworben wurden, nicht durch das gemäß der Richtlinie 97/9/EG 

geschaffene Anlegerentschädigungssystem geschützt sind." 

muss es heißen: 

"(2) Die Schwarmfinanzierungsdienstleister unterrichten ihre Kunden darüber, dass ihre 

Schwarmfinanzierungsdienstleistungen nicht durch die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU 

geschaffenen Einlagensicherungssysteme geschützt sind und dass übertragbare 

Wertpapiere oder für Schwarmfinanzierungszwecke zugelassene Instrumente, die über ihre 

Schwarmfinanzierungsplattform erworben wurden, nicht durch die gemäß der 

Richtlinie 97/9/EG geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme geschützt sind." 
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